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Bundesministerium für Justiz
i n   W i e n

zu GZ BMJ-L318.025/0001-II 1/07

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit  dem das 

Strafgesetzbuch geändert und eine Staatsanwaltschaf t zur 

Korruptionsbekämpfung errichtet wird 

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien nimmt zum Entwurf des oben

angeführten Gesetzes Stellung wie folgt:

Zu Artikel II (Bundesgesetz über die Einrichtung un d

Organisation einer zentralen Staatsanwaltschaft zur  Verfolgung von

Korruption, strafbarer Verletzungen der Amtspflicht  und verwandter

strafbarer Handlungen): 

1. Allgemeines:
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Die Gesetzesinitiative ist in zweifacher Hinsicht vorbehaltlos zu

begrüßen und zu unterstützen: Sie widmet sich einerseits - teilweise in

Vollziehung internationaler Vorgaben - dem Anliegen, die Effizienz der

Strafverfolgung in einem wichtigen, auch in der Öffentlichkeit intensiv

wahrgenommenen Bereich zu verstärken, und sie enthält nach

jahrzehntelangen einschlägigen Diskussionen erstmals den konkreten

Vorschlag, staatsanwaltliche Tätigkeit - wenn auch nur in einem Teilbereich -

von Weisungen politischer Instanzen unabhängig zu machen. 

2. Zu Weisungsfreiheit und Organisation (§ 1 Abs. 1 , § 2 und § 5):

Die Weisungsfreiheit (der Leitung) der StAK gegenüber politischen

Instanzen stellt den wesentlichsten Fortschritt in dieser Frage seit vielen

Jahren dar. 

Es gibt aber aus Sicht der Oberstaatsanwaltschaft Wien keinen

triftigen Grund, diese Staatsanwaltschaft außerhalb der bestehenden

staatsanwaltschaftlichen Hierarchie einzurichten. Dies einerseits deshalb, weil

dadurch letztlich eine einzige Person (nämlich die Leitungsperson der StAK)

weisungsfrei gestellt würde, ohne dass sie von einer übergeordneten Instanz

kontrolliert oder ihr von einer untergeordneten Behörde ein eigenständiger

Vorschlag unterbreitet würde. Das bestehende System, dass die operativ

tätige Staatsanwaltschaft einer übergeordneten Aufsichtsbehörde untersteht

(„4-Augen-“ oder besser: „2-Behörden-Prinzip“) bildet ein wichtiges Prinzip

staatsanwaltlicher (Selbst-)Kontrolle und das Gegenstück zum gerichtlichen

Instanzenzug. Eine operativ tätige Behörde sollte auch überhaupt nicht direkt
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der (in diesem Fall noch dazu: politischen) Zentralstelle unterstehen. Wenn in

§ 5 Abs. 3 bis 5 des Entwurfes auch in erster Linie Auskunfts- und

Berichtspflichten und nur in eingeschränktem Umfang eine Bindung an

Weisungen enthalten sind, könnte diese Konstruktion auch so verstanden

werden, dass sich der/die Bundesminister/in über die Leitung der StAK - ohne

zwischengeschaltete staatsanwaltschaftliche Aufsichtsbehörde - direkten

Zugriff auf operative staatsanwaltliche Entscheidungen verschafft.

Auch bedürfte die StAK nicht nur der „Aufsicht über die StAK dahin ...,

dass diese die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfüllt, bei Besorgung

ihrer Aufgaben die Gesetze und Verordnungen nicht verletzt und ihren

Aufgabenbereich nicht überschreitet“ (§ 5 Abs. 1), sondern wie jede andere

Staatsanwaltschaft voller Fach- und Dienstaufsicht. Andernfalls entfielen

übrigens wichtige Rechtsschutzinstrumente wie beispielsweise die Prüfung

der Berechtigung eines Antrags eines Opfers auf Fortführung des Verfahrens

durch die Oberstaatsanwaltschaft (§ 195 Abs. 3 StPRG). Die Fach- und

Dienstaufsicht sollte auch keinesfalls einer politischen Instanz, sondern der

übergeordneten Behörde, also der Oberstaatsanwaltschaft, zukommen. 

Die - in den Erläuterungen näher ausgeführte - Ausstattung mit

wirtschaftlich gebildetem Fachpersonal zur Unterstützung der

StaatsanwältInnen ist äußerst positiv zu vermerken; damit wurden bereits im

sogenannten „BAWAG“ Verfahren positive Erfahrungen gemacht. Es handelt

sich auch um eine Maßnahme, welche die ins Stocken geratene Diskussion

über „staatsanwaltliche Teams in Großverfahren“ ergänzt und bereichert.

Ungeachtet dessen ist anzumerken, dass angesichts der intendierten

sachlichen (und erst recht örtlichen) Zuständigkeit und im Vergleich mit
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vergleichbaren bestehenden Einheiten, wie beispielsweise der  

„Wirtschaftsabteilung“ und der Abteilung „OK“ der Staatsanwaltschaft Wien

ein Personalbedarf von jedenfalls mehreren Dutzend StaatsanwältInnen zu

veranschlagen wäre.

3. Zur örtlichen und sachlichen Zuständigkeit (§ 1 Abs 2 und § 3):  

Die Zuständigkeit der StAK für das gesamte Bundesgebiet wirft

mannigfaltige Probleme, vor allem technischer, aber auch juristischer Art auf.

Nach § 36 Abs. 1 StPRG bestimmt sich die Zuständigkeit des Landesgerichts

im Ermittlungsverfahren nach jener Staatsanwaltschaft, die das Verfahren

führt. Eine solche Zuständigkeitsbestimmung kann bei einer bundesweit

zuständigen StA nicht getroffen werden. Es müsste daher wieder am Tatort

angeknüpft werden. Das würde aber nicht nur das gesamte System der

Zuständigkeitsbestimmung des StPRG auf den Kopf stellen, sondern auch

kaum lösbare Probleme mit konnexen Straftaten aufwerfen, egal ob diese im

selben Verfahren bleiben oder ausgeschieden werden .

Die räumliche Nähe zum BIA ist zwar von Vorteil, die Dislozierung von

den entscheidenden Gerichten und von lokalen Polzeibehörden würde jedoch

starke Reisetätigkeit der StaatsanwältInnen erfordern, die den Personalbedarf

weiter erhöhen würde.

Schon angesichts dessen, dass „Korruption“ ein unscharfer Begriff ist,

ist es kaum möglich, jene Delikte, welche die Gesetzesinitiative erfassen will,

einerseits erschöpfend und andererseits unter Außerachtlassung von

Straftaten verhältnismäßig geringen Gewichts in einem Katalog aufzulisten.
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Die Lösung des Entwurfs, der StAK nach Ermessen („kein besonderes

öffentliches Interesse“) zu gestatten, Verfahren nach Einbringen der Anklage

an die örtlich zuständige Staatsanwaltschaft abzugeben, löst dieses Problem

nicht. Denn die StAK wäre mit vielen Verfahren befasst, die ihr nicht

zukommen sollen, und zwar durch den verhältnismäßig langen Zeitraum, den

das Vorverfahren in der Praxis beansprucht, was den Personalbedarf weiter -

und unnötig - vergrößern würde. Die für die Hauptverhandlung zuständige

Staatsanwaltschaft hingegen müsste sich das Verfahren erst erarbeiten, was

zu vermeidbaren Reibungsverlusten führte. 

4. Zur „Kronzeugenregelung“ (§ 4):

Die Einführung einer „Kronzeugenregelung“, welches Institut aus dem

anglo-amerikanischen Rechtsbereich stammt, ist zwar grundsätzlich

problematisch, aus Sicht der Oberstaatsanwaltschaft Wien im vorliegenden

Zusammenhang aber durchaus gerechtfertigt. Im Einzelnen wäre aber

einerseits sicherzustellen, dass nicht auch - bzw in einzelnen Fällen nur -

„Haupttäter“und Anstifter straffrei werden und andererseits, dass zu einem

frühen Zeitpunkt Rechtssicherheit darüber besteht, ob und inwieweit die

Regelung zur Anwendung kommt.

5. Zusammenfassung:

Die Initiative ist grundsätzlich zu begrüßen. 

Die Weisungsfreiheit der Staatsanwaltschaften sollte in einem

weiteren Rahmen intendiert werden.
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Die Zuständigkeit der StAK sollte auf den Bereich der

Staatsanwaltschaft oder der Oberstaatsanwaltschaft Wien beschränkt

werden, für die Bereiche der übrigen Staats- oder Oberstaatsanwaltschaften

könnten ähnlich ausgestattete Abteilungen eingerichtet werden.

Die sachliche Zuständigkeit sollte stärker fokussiert werden.

Die erforderliche personelle Ausstattung mit StaatsanwältInnen wäre

beträchtlich (es handelte sich sicherlich um die nach der StA Wien

zweitgrößte Staatsanwaltschaft), wenngleich die vorgesehene Verstärkung

durch wirtschaftlich gebildetes Fachpersonal den richtigen Weg weist.

Die „Kronzeugenregelung“ ist grundsätzlich nicht zu beanstanden.

Hofrat Dr. Werner PLEISCHL e.h.
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